
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 2/97 
 „Unterm Giebel“ im Ortsteil Bad Liebenstein 

                   
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 

nach § 13 a BauGB i.V.m. § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 BauGB 
(Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens) 
und § 13 b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen) 

 
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein hat in seiner öffentlichen Sitzung am 21.07.2017 beschlossen, das Verfahren zur 1. 
Änderung Bebauungsplanes Nr. 2/97 „Unterm Giebel“ im Ortsteil Bad Liebenstein einzuleiten. Diesbezüglich wird auf die 
amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 2/2018 der Stadt Bad Liebenstein vom 01.06.2018 hingewiesen.    
 
Des Weiteren hat der Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2021 den 
Satzungsentwurf vom 14.01.2021, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, nebst Begründung 
vom 14.04.2021 gebilligt und beschlossen, die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
Mit der Billigung hat der Stadtrat weiterhin beschlossen, dass die 1. Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 13a BauGB 
nach den Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 BauGB aufgestellt werden soll.  
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 BauGB abgesehen.  
Von einer Durchführung des weiteren Verfahrens gemäß § 3 Abs. 1 BauGB - frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit -, wie 
auch von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB - Unterrichtung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange - wird ebenfalls abgesehen (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V. m. § 13 Abs. 2. Nr. 1 BauGB). 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
 
In der Stadt Bad Liebenstein besteht ein hoher Bedarf an Wohnbauflächen. Hauptziel der geplanten Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplanes ist die Schaffung von geeigneten Wohnbauflächen. Die für eine Wohnbebauung neu 
hinzukommenden Flächen befinden sich momentan im Außenbereich. Bauvorhaben wären dort nach § 35 BauGB zu 
beurteilen. Die für die Erweiterung vorgesehenen Flächen grenzen unmittelbar an den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil und sollen gemäß § 13 b BauGB einbezogen werden. 
Weiteres Ziel der Bauleitplanung ist es, Festsetzungen für eine städtebaulich geordnete Entwicklung der Flächen zu 
treffen, auf denen eine Wochenendhausbebauung vorhanden ist.     
 
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Planentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2/97 „Unterm Giebel“ vom 14.01.2021 nebst Begründung vom 
14.04.2021 liegt in der Zeit 
  

vom 07. September 2021 bis einschließlich 08. Oktober 2021 
 

in der 
 

Stadtverwaltung Bad Liebenstein, Dienststelle Schweina, August-Bebel-Straße 12, 36448 Bad Liebenstein OT Schweina 
im Bauamt  

  
während den folgenden Öffnungszeiten 

 
Montag        von          14.00 Uhr    bis    16.00 Uhr 
Dienstag      von          09.00 Uhr    bis    12.00 Uhr     und von    14.00 Uhr   bis   16.00 Uhr 
Mittwoch    geschlossen 
Donnerstag von          09.00 Uhr   bis    12.00 Uhr      und von    14.00 Uhr   bis   17.30 Uhr 
Freitag         von          09.00 Uhr   bis    12.00 Uhr                            
 
nach Terminvereinbarung, für jedermann zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Außerdem sind die Planunterlagen während des Auslegungszeitraumes auf der Homepage der Stadt Bad Liebenstein unter 
https://rathaus.bad-liebenstein.de/rathaus/buergerservice/ortsrecht/bauleitplanung/ einzusehen. 

https://rathaus.bad-liebenstein.de/rathaus/buergerservice/ortsrecht/bauleitplanung/


 
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Besuch des Bauamtes aufgrund der Corona-Pandemie Hygieneregeln gelten, 
die eingehalten werden müssen. Insbesondere ist die Anzahl der Personen, die gleichzeitig in das Gebäude eingelassen 
werden, beschränkt. Zur Einsichtnahme ist daher eine Terminvereinbarung unter den Telefonnummern 036961/36219 
oder 036961/36211 bzw. per E-Mail unter koblitz@bad-liebenstein.de oder oschroeder@bad-liebenstein.de 
erforderlich. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen schriftlich bei der Stadtverwaltung Bad Liebenstein, 
Dienststelle Bad Liebenstein, Bahnhofstraße 22, 36448 Bad Liebenstein OT Bad Liebenstein oder zur Niederschrift bei der 
Stadtverwaltung Bad Liebenstein, Dienststelle Schweina, August-Bebel-Straße 12, 36448 Bad Liebenstein OT Schweina im 
Bauamt Zimmer 24/25, vorgebracht werden. Stellungnahmen können auch auf elektronischem Übermittlungsweg unter 
rathaus@bad-liebenstein.de oder koblitz@bad-liebenstein.de abgegeben werden. 
 
Gem. § 4a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
                                                                       
 
Bad Liebenstein, den 05.08.2021 
 
 
gez. 
Dr. Michael Brodführer                                                                                                - Siegel - 
Bürgermeister   
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